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AUSZUEGE AUS BUENDNISTEXTEN "ANTREFFEND DIE TAETLICHE HILFF SO
MAN [ GEMEINT DIE EIDG . ORTE] DEM HAUS [ D. H. DER FREI¬
GRAFSCHAFT] BURGUND SCHULDIG, AUS KRAFFT SELBIGER ERB¬
EINIGUNG" 1

"A° 1474 Jst durch König Ludwig  des 11 . us franckreich aufgericht wor¬

den zwüschent Ertzhertzogen Sigismundo  undt den herren
2

Eydgnossen die Erste Erbeinigung wegen des haus [H a b s b u r g - J

Osterrichs , darin die tättliche hilff klärlich vermeldt undt ange-

A° 1477

dingt.
g

Jst die Ewige Erbeinigung mit hertzogen Sigismundo undt den Eyd¬

gnossen wegen des haus Oestereichs uff gericht worden , darin die

A° 1500

tätliche hilf austruckenlich gemeldet und versprochen wirdt.
4

Jst dze Erbeinigung mit Keyser Maximi l i a η o wegen des

haus Oesterechs emeuweret worden , darin die obgemelte Ewige bericht

bestettet wirt von wort zu wort , allein Vorbehalten die tätliche

hilffe undt huldigung der vier waldtstetten [ Waldstädte ] , Öffnung

undt huldigung deren im schwartzwalt , so von besten wegeyi einandern

A° 1511

zue beden teilen uss besonderen Ursachen erlasen.

Jst ein besonderbare ewige Erbeinigung ^ uffgericht worden mit Key¬

ser Maximiliano undt haus Burgundt , als in yyameyi Ertzhertzog C a-

r o l i des 5 . , welche sich allenklichen uff die Ewige bericht

A° 1474 so durch König Ludwig uffgericht , sich lenden thut , darin

die tädtliche hilff vermeldet auf des begerenden Costen unndt Sold

wie man Selbsten gibt , undt mit specificierlichen Worten , ein trew

auf sehen haben sollend , das Eindtwedere wider recht , nit beschedigt

werde , harwiderumb ob wir Eydgnossen überfallen würden , dass alsdan

wir der Keyser Maximilian undt wir hertzog Carli desse uff ihr er¬

suchen midt unser hilff zu gleicher weis , als obstadt beistendig

sein sollendt , darmit sie widerrecht auch nit beschwert werden.

Undt was sonsten Sachen in Baden [an den Tagsatzungen ] bericht,

unndt der Erbeinigung begriffen , darvon in diser Löblichen Vereini¬

gung ein besondere Erleuterung beschehen , ist hierin abgeredt undt

beschlossen , dass dieselbigen Articul in allem ihrem begriff Kreff-

tigklich bliben sollendt , zugleich auch als ob die gemeindt oder

/



sonderlich mit austruckten Worten hierin gesetz werendt , also die

tädtliche hilff des Burgundts solte erlassen sein , wurd es sich auf

Anno 1500 auch vermelden , wie aber A° 1474 lutet undt Ewig bericht.
o 6

A 1602 Jn aufrichtung der Pündtnus mit König Heinrichen  dem

Vierten undt seinem Sohn [dem Dauphin Ludwig  XIII . ] ist das

haus Oesterich undt Burgundt klar undt specificierlichen Vorbehal¬

ten , mit vemerem vermelden , das so der vorbehaltnen . . . entwederer

part angriffen wurde , soll man selbigen an angesehn des Vorbehalts

hilff zethun schuldig sein , also bringt Natürlich mit , das die vor¬

behaltnen , so selbigen angriffen werden , ihren auch hilff mag gelei¬

stet werden . "

1 ) s . AH 42/15 4 ) s . EA III 2 , 1290 - 1291 [ Ewige Bündnis]
2 ) s . EA II 913 - 916 [ Ewige Richtung ] 5 ) s . ebenda 1343 - 1347
3 ) s . ebenda 944 - 946 6 ) s . EA V 2 , 1880 - 1887

AH 52 , 383 - 384 - Blatt 384 r  leer - Blatt 384 v  enthält einige , jedoch
nicht in diesem Zusammenhang stehende Bleistiftnotizen.
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